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Verordnung 

 
des Gemeinderates  der Gemeinde Weyregg am Attersee vom 18. Mai 2017  mit der 
die Verpflichtung, Hunde auf bestimmten öffentlichen Flächen außerhalb des 
Ortsgebietes an Leine zu führen verordnet wird. 
 
Gem. § 6 Abs, 4 Z. 3a des Oö. Hundehaltegesetzes 2002 i.d.g.F. wird verordnet: 
 

§ 1 

Leinenpflicht außerhalb des Ortsgebietes 

 
Hunde müssen auf den in beigeschlossenen Lageplänen gelb gekennzeichneten 
Grundflächen außerhalb des Ortsgebietes an der Leine geführt werden. 
 
Es sind dies:  

(1)Teilstrecke Wanderweg 2 (Rund um den Wachtberg) beginnend bei Abzweigung 
Wachtbergstraße  und endend 100 m östlich des Objektes Alexenau 17) lt.  
Lageplan 1 
 
(2)Teilstrecke Wanderweg 5 (Über den Brandsteig) beginnen bei der Abzweigung 
B152, führt anschließend über den GW Gahberg und endend beim Objekt Kreuzing 
3, Teilstrecke Wanderweg 1a(kl.Rundwanderweg)beginnend bei Abzweigung B 152 
und endend bei Einmündung in den Zimmerbergweg,  
Teilstrecke Wanderweg 4 beginnend bei Abzweigung Bachstraße-Horn bis Objekt 
Miglberg 35, Teilstrecke Wanderweg 9 beginnend bei Objekt Miglberg 35 und 
endend beim GW Gahberg  (Ortsteil Schaffling) u. Teilstrecke GW Gahberg 
beginnend bei Ortstafel Bach und endend bei Abzweigung Grst.Nr. 2333 (Zufahrt 
Renner, Spießberger) 

 

§ 2 

Obige Lagepläne gem. § 1 bilden einen integrierenden Bestandteil dieser 
Verordnung. 
 

§ 3 

Verstöße gegen diese Anordnungen bilden eine Verwaltungsübertretung und werden 
gem. § 15 Abs. 1 Ziff. 7 Oö. Hundehaltegesetz 2002idgF  mit Geldstrafen bis zu  
€ 7.000,- geahndet. 
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§ 4 

Diese Verordnung wird gemäß § 94 (3) Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl 91/1990 
idgF, durch zweiwöchigen Anschlag an der Gemeindeamtstafel kundgemacht und tritt 
mit Ablauf des der Kundmachungsfrist folgenden Tages in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 7. Februar 2013 außer Kraft. 
 

Der Bürgermeister: 

 

 

Klaus Gerzer 

 

 
 
Beilage: 
Lageplan 1 
Lageplan 2 
 
 
 
 

 






